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Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren  
der Gemeinde Edermünde 

 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung 
des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-
Pandemie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), in Verbindung mit §§ 11, 12 II des Hessischen 
Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.01.2014 (GVBl. I S. 26) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.08.2018 (GVBl. S. 374) hat 
die Gemeindevertretung der Gemeinde Edermünde am ______________ folgende 
 

FEUERWEHRSATZUNG 
 
beschlossen: 
 
 
Gleichstellungsbestimmung 
Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen alle geschlechtlichen 
Formen. Lediglich aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die ausdrückliche Nennung der 
einzelnen Formen verzichtet. 
 
 
§ 1 - Organisation, Bezeichnung 
 
(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Edermünde ist als öffentliche Feuerwehr eine ge-

meindliche Einrichtung (§ 7 Abs. 1 HBKG). Sie führt die Bezeichnung "Freiwillige Feuerwehr 
Edermünde”. 

 
(2) Die Ortsteilfeuerwehren für die Ortsteile führen als Zusatz die jeweilige Bezeichnung des 

Ortsteiles  
 
- Besse, 
- Grifte, 
- Haldorf und 
- Holzhausen. 

 
(3) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Edermünde steht unter der Leitung des Gemein-

debrandinspektors. 
 
 
§ 2 - Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr 
 
(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den vorbeugenden und abwehrenden 

Brandschutz, die Allgemeine Hilfe sowie die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im 
Sinne der §§ 1, 3 Abs. 1 Nr. 6 und 6 HBKG. 

 
(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Freiwillige Feuerwehr die aktiven Feuerwehrangehöri-

gen nach den geltenden Feuerwehr-Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vor-
schriften aus- und fortzubilden. 

 
 

Kommentiert [KF1]: An-
passung der Präambel an die 
aktuelle Rechtslage 

Kommentiert [KF2]: Er-
gänzung gem. Mustersatzung 
und die Mitwirkung bei der 
Brandschutzerziehung und -
aufklärung 
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§ 3 - Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Edermünde gliedert sich in folgende Abteilungen: 
 
1. Einsatzabteilung  
2. Ehren- und Altersabteilung  
3. Jugendfeuerwehr 
4. Kindergruppe 
 
 
§ 4 - Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden 
 
(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die durch die Gemeinde unentgeltlich zur Verfügung ge-

stellte Dienst- und Schutzkleidung pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus 
dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für verloren gegangene oder durch außerdienstli-
chen Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann die 
Gemeinde Ersatz verlangen. 
 

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Gemeindebrandinspektor oder dem Wehrführer 
unverzüglich anzuzeigen 
 
a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden, 
b) Verluste oder Schäden an der persönlichen und der sonstigen Ausrüstung, 
c) den Entzug der Fahrerlaubnis sowie erteilte Fahrverbote, 
d) die rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten 

aa.) wegen der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates §§ 84 – 91a StGB, 
bb.) wegen Landesverrates und Gefährdung der äußeren Sicherheit §§ 93 - 101 a StGB, 
cc.) wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt §§ 110 - 121 StGB, 
dd.) wegen Straftaten gegen die öffentliche Ordnung §§ 123 - 145d StGB, 
ee.) wegen vorsätzlicher Brandstiftung §§ 306 – 306 c StGB, 

 
(3) Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kommen, hat der Empfänger der 

Anzeige nach Abs. 2 die Meldung an den Gemeindevorstand weiterzuleiten. 
 
 
§ 5 - Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
 
(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Angehörigen der Freiwilligen 

Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können Personen mit besonderen Fähigkeiten und 
Kenntnissen zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen werden. 
 

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Personen aufgenommen werden, 
die ihre Hauptwohnung in der Gemeinde Edermünde haben oder aufgrund einer regelmäßi-
gen Beschäftigung oder Ausbildung oder in sonstiger Weise regelmäßig für Einsätze in der 
Gemeinde Edermünde und Aus- und Fortbildung zur Verfügung stehen. Sie müssen persön-
lich geeignet, den Anforderungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewachsen 
sein sowie das 17. Lebensjahr vollendet haben; sie dürfen das 60. Lebensjahr nicht über-
schritten haben. 
 

(3) Aktiver Feuerwehrdienst kann nur in maximal zwei Feuerwehren geleistet werden. Die Be-
lange der Feuerwehr, in der der Feuerwehrangehörige wohnt oder überwiegend wohnt, sind 
vorrangig zu berücksichtigen. 
 

(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim Gemeindebrandinspektor oder 
beim Wehrführer zu beantragen. Minderjährige haben mit dem Aufnahmeantrag die schriftli-
che Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter vorzulegen. 
 

Kommentiert [KF3]: Er-
gänzung gem. Mustersatzung. 
Wichtig für die Beantragung 
und Erlangung relevanter 
Einsatzbereitschaften (z. B. 
Fahrer!) 

Kommentiert [KF4]: Er-
gänzung gem. Mustersatzung. 
Die dort aufgeführten Strafta-
ten sind mit der Tätigkeit in 
der freiwilligen Feuerwehr 
unvereinbar und führen zu 
einem Ausschluss (vgl. § 8) 

Kommentiert [KF5]: Er-
gänzung gem. Mustersatzung 
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(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der 
Gemeindebrandinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über 
die geistige oder körperliche Tauglichkeit oder der persönlichen Eignung kann die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes oder des polizeilichen Führungszeugnisses verlangt werden. 
 

(6) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den Gemeindebrandinspektor oder 
durch den Wehrführer unter Überreichung der Satzung und durch Handschlag. Dabei ist 
der/die Feuerwehrangehörige durch Unterschriftsleistung auf die gewissenhafte Erfüllung 
seiner/ihrer Aufgaben gegenüber jedermann unabhängig von Nationalität, Rasse ethnischer 
Zugehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe zu verpflichten, wie sie sich aus den ge-
setzlichen Bestimmungen, dieser Satzung sowie den Dienstanweisungen ergeben. 
 

(7) Soweit innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme in die Einsatzabteilung die erforderlichen 
oder verlangten Unterlagen nicht vorgelegt werden und keine oder nur eine unregelmäßige 
Teilnahme an den festgesetzten Übungen und Einsätzen festgestellt wird, kann die Mit-
gliedschaft durch den Gemeindebrandinspektor beendet werden.  

 
 
§ 6 – Beendigung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung 
 
(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit 

 
a) der Vollendung des 60.Lebensjahres oder auf Antrag im Sinne von § 10 Abs. 2 HBKG  
    mit Vollendung des 65. Lebensjahres, 
b) dem Austritt, 
c) dem Ausschluss, 

 d) der Übernahme in die Ehren- und Altersabteilung 
e) dem Tod. 
 

(2) Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß § 10 Abs. 2 HBKG hat sich 
der Antragsteller/die Antragstellerin einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Über den 
Verlängerungsantrag entscheidet der Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der Ge-
meindebrandinspektor nach Anhörung des Feuerwehrausschusses. 
 

(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandinspektor oder dem Wehrführer 
erklärt werden. 
 

(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatzabteilung aus wichtigem Grund 
- nach Anhörung des Feuerwehrausschusses - durch schriftlichen, mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid aus der Freiwilligen Feuerwehr ausschlie-
ßen. Zuvor ist dem/der Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Wichtiger 
Grund ist insbesondere das mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz und/ oder 
bei angesetzten Übungen, mehrfache schriftliche Verweise (mind. drei) gem. § 8 Abs. 1b), 
die nachhaltige Verletzung der Pflicht zum kameradschaftlichen Verhalten und das aktive 
Eintreten gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung sowie die rechtskräftige Verur-
teilung wegen vorsätzlicher Brandstiftung. 

 
 
§ 7 - Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung 
 
(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben das Recht zur Wahl des Gemeindebrandin-

spektors, seines Stellvertreters, des Wehrführers, des stellvertretenden Wehrführers sowie 
der Mitglieder des Feuerwehrausschusses. Sie können zu Mitgliedern des Feuerwehraus-
schusses gewählt werden. 
 

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 bezeichneten Aufgaben nach An-
weisung des Gemeindebrandinspektors oder der sonst zuständigen Vorgesetzten gewis-
senhaft durchzuführen. Sie haben insbesondere 
 

Kommentiert [KF6]: Er-
gänzung der Anforderungen 
für den Feuerwehrdienst um 
das Eintreten für die freiheit-
lich demokratische Grundord-
nung (geht aus § 10 Abs. 1 
Satz 2 HBKG hervor), gemäß 
Mustersatzung HSGB. Bei 
Zweifeln an der charakterli-
chen Eignung ist die Vorlage 
eines polizeilichen Führungs-
zeugnisses vorgesehen (vgl. 
hierzu auch die aktuelle 
Rechtsprechung des VGH 
Kassel vom 29.06.2009) 

Kommentiert [KF7]: Kon-
kretisierung der persönlichen 
Eignung gem. Mustersatzung 
HSGB und aktuellem Sprach-
gebrauch 

Kommentiert [KF8]: Neu 
eingefügt gem. Mustersat-
zung. Eröffnet die Möglichkeit, 
unter erleichterten Bedingun-
gen ungeeignete Einsatzkräf-
te bereits im ersten Jahr die 
Mitgliedschaft zu entziehen. 
Diese Regelung hat u. a. 
Apell-Charakter an die Ein-
satzkräfte. 

Kommentiert [KF9]: Folge-
richtige Ergänzung der Auf-
zählung gem. § 4 der Satzung 

Kommentiert [KF10]: Strei
chung gem. Mustersatzung 
HSGB. Es ist selbstredend, 
das mit dem Tod der Einsatz-
kraft die Mitgliedschaft endet. 
Die Mitgliedschaft ist insoweit 
ein höchstpersönliches Recht, 
das nicht übertrag- oder 
vererbbar ist. 

Kommentiert [KF11]: Kon-
kretisierung von Ausschluss-
gründen gem. Mustersatzung 
HSGB Hierdurch werden 
Verstöße gegen die Dienst-
pflichten und satzungsrechtli-
chen Pflichten nicht nur durch 
Ordnungsmaßnahmen sankti-
oniert, sondern können im 
wiederholten Fall den Aus-
schluss nach sich ziehen. 

Kommentiert [KF12]: Eben
falls neu ist als Ausschluss-
grund die rechtskräftige Ver-
urteilung wegen vorsätzlicher 
Brandstiftung gem. §§ 306 – 
306 c StGB aufgenommen 
worden. 
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a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. B. Dienstvorschriften,  
 Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften) sowie Anweisungen des  
 Gemeindebrandinspektors/ der Gemeindebrandinspektorin oder der sonst zuständigen  
 Vorgesetzten zu befolgen, 
 
b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden Anweisungen und  
 Vorschriften Folge zu leisten, 
 
c) am Unterricht, an den Übungen und sonstigen Dienstveranstaltungen teilzu nehmen. 

 
(3) Die Angehörigen der Einsatzabteilung stellen die in § 55 Abs. 2 Nr. 1 bis 14 HBKG genann-

ten Daten zur Wahrnehmung ihrer Satzungsrechtlichen Rechte und Pflichten zur Verfügung. 
Bei Änderungen dieser Daten sind diese zeitnah mitzuteilen. 

 
(4) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss der feuerwehrtechnischen 

Ausbildung (Grundausbildung) nur im Zusammenwirken mit ausgebildeten und erfahrenen 
aktiven Feuerwehrangehörigen eingesetzt werden. 
 

(5) Abs. 2 und 4 gelten nicht für die Fachberater im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 2. 
 

(6) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeindegebietes gelten die Vorschrif-
ten des Hessischen Reisekostenrechts entsprechend. 

 
 
§ 8 - Ordnungsmaßnahmen 
 
(1) Verletzt ein/e Angehörige/r der Einsatzabteilung seine/ihre Dienstpflicht bzw. sonstige Ver-

pflichtungen aus dieser Satzung, so kann der Gemeindebrandinspektor/die Gemeinde-
brandinspektorin im Einvernehmen mit dem Feuerwehrausschuss ihm/ihr gegenüber 
 
a) eine mündliche Ermahnung, 
b) einen mündlichen oder schriftlichen Verweis 
c) Suspendierung (max. 3 Monate zur Sachverhaltsaufklärung) 
d) befristeter Ausschluss (6 Monate bis 3 Jahre) 
 
aussprechen. 

 
(2) Die Ermahnung kann auch unter Beteiligung des Wehrführerausschusses unter vier Augen 

ausgesprochen werden. Vor dem Verweis ist dem/ der Betroffenen Gelegenheit zur schriftli-
chen oder mündlichen Stellungnahme zu geben. Über den schriftlichen Verweis gem. § 8 
Abs. 1 b) ist eine Niederschrift zu fertigen und gegen Unterschrift dem/der Betroffenen aus-
zuhändigen. 

 
 
§ 9 - Alters- und Ehrenabteilung 
 
(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der Dienstbekleidung übernom-

men, wer wegen Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zugehörigkeit nach 
§ 10 Abs. 2 HBKG mit Vollendung des 65. Lebensjahres, dauernder oder vorübergehender 
Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der Einsatzabtei-
lung ausscheidet. 
 

(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet 
 
a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandinspektor/der Gemeinde- 
 brandinspektorin oder dem Wehrführer/der Wehrführerin erklärt werden muss, 
 
b)  durch Ausschluss (§ 6 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend), 
 
c) durch Tod. 

 

Kommentiert [KF13]: § 7 
Abs. 2 c wurde insoweit ge-
ändert, dass hier eine Anpas-
sung an den geänderten 
Gesetzestext (§ 11 Abs. 2 und 
3 HBKG) erfolgte. Hier wird 
nunmehr einheitlich von 
Dienstveranstaltungen ge-
sprochen. 

Kommentiert [KF14]: Neu 
aufgenommen wurde die 
Regelung in Abs. 3 wonach 
die Einsatzkräfte verpflichtet 
sind die in § 55 Abs. 2 Nr. 1 – 
14 HBKG genannten Daten 
(wie z.B. Name, Kontaktda-
ten, Dienstgrad, absolvierte 
Lehrgänge) mitzuteilen. Dies 
hat zum einen den Hinter-
grund, dass die Kontaktdaten 
für die Einladungen zur Jah-
reshauptversammlung, die 
auch elektronisch erfolgen 
kann, zur Verfügung stehen 
und stets auf dem aktuellen 
Stand zu halten sind. Zum 
anderen dienen diese Daten 
der Verleihung von Dienst-
graden und der Anmeldung zu 
Lehrgängen. Sinnvollerweise 
sollte zusätzlich zu der Sat-
zungsregelung eine schriftli-
che Einverständniserklärung 
eingeholt werden (DSGVO!). 

Kommentiert [KF15]: Auf-
grund Erfordernisse der Pra-
xis ist der Kanon der mögli-
chen Ordnungsmaßnahmen 
erweitert worden, um insbe-
sondere dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu ent-
sprechen. Auf der bereits 
zitierten Rechtsprechung zum 
Ausschluss aus der Feuer-
wehr kann insofern verwiesen 
werden.  

Kommentiert [KF16]: Neu 
aufgenommen wurde zum 
einen eine Suspendierung bis 
zu max. 3 Monate zur Sach-
verhaltsaufklärung sowie der 
befristete Ausschluss von 6 
Monaten bis 3 Jahre.  

Kommentiert [KF17]: Die 
Ermahnung ist zu dokumen-
tieren und über den schriftli-
chen Verweis ist eine Nieder-
schrift zu fertigen und dem 
Betroffen eine Durchschrift 
auszuhändigen. Hiermit wer-
den Voraussetzungen für 
einen Ausschluss gem. § 8 
Abs. 4 eingehalten. Dies dient 
dem Nachweis und der Do-
kumentation. Diese Erforder-
nisse leiten sich aus aktuellen ... [1]

Kommentiert [KF18]: Ne-
ben der dauernden Dienstun-
fähigkeit soll auch die vo-
rübergehende Dienstunfähig-
keit einen Übertritt in die 
Alters- und Ehrenabteilung 
ermöglichen. 

Kommentiert [KF19]: Vgl. 
Kommentar zu § 6 Abs. 1 
Buchst. e) 
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(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung, die Fahrzeug-, Geräte- und Gebäudepflege, logisti-
sche Unterstützung (ohne Einsatztätigkeit) und die Brandschutzerziehung und -aufklärung 
sowie die feuerwehrspezifische Nachmittagsbetreuung an Schulen als auch die Unterstüt-
zung bei Feuerwehrleistungsübungen können die Angehörigen der Alters- und Ehrenabtei-
lung auf eigenen Antrag freiwillig und ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hier-
für die entsprechenden Vorkenntnisse besitzen und persönlich, geistig und körperlich ge-
eignet sind. Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt gemäß der Bewilligung des Gemeinde-
vorstandes bzw. in dessen Auftrag des Gemeindebrandinspektors längstens bis zur Vollen-
dung des 70. Lebensjahres. Aus wichtigem Grund kann entsprechend § 6 Abs. 4 die beson-
dere Tätigkeit beendet werden. Im Rahmen dieser Tätigkeit unterliegen die Angehörigen der 
Alters- und Ehrenabteilung der fachlichen Aufsicht durch die Leitung der Freiwilligen Feuer-
wehr. §§ 7 Abs. 3, 9 Abs. 2 Satz 1 2 Buchst. a) finden entsprechende Anwendung. 

 
 
§ 10 - Jugendfeuerwehr 
 
(1) Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Edermünde führt den Namen ”Jugendfeu-

erwehr Edermünde” und den Ortsteilnamen als Zusatz. 
 

(2) Die Jugendfeuerwehr Edermünde ist der eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr für Ju-
gendlichen im Alter vom vollendeten 10. bis zum vollendeten 17. Lebensjahr, bei einer Ver-
längerung bis max. zum 21. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 5 Abs. 4 entsprechend, 
ebenso § 6 Abs. 3. Dies gilt auch bei einem Antrag auf Verlängerung der Zugehörigkeit. Im 
Rahmen der Wahl des Jugendfeuerwehrwartes (vgl. § 17 Abs. 4) sollen Vorschläge aus den 
Reihen der Mitglieder der Jugendfeuerwehr Edermünde berücksichtigt werden. 

 
(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Edermünde untersteht die Jugendfeuerwehr der 

Aufsicht durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich 
dazu des Leiters der Jugendfeuerwehr (Gemeindejugendfeuerwehrwart) bedient. Der Leiter 
der Jugendfeuerwehr muss mindestens 18 Jahre alt sein und die erforderliche persönliche, 
fachliche und pädagogische Eignung (§ 7 Abs. 6 FwOVO) besitzen. Er muss Angehöriger 
der Einsatzabteilung sein. Das gleiche gilt für die Jugendfeuerwehrwarte der Ortsteile. Die 
Berufung erfolgt nach § 21 Abs. 2 HGO. 
 

(4) Die mit der Betreuung der Jugendfeuerwehr befassten Personen sollen ein erweitertes poli-
zeiliches Führungszeugnis für ehrenamtlich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen. 

 
 
§ 11 – Kindergruppen 
 
(1) Die Kindergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Edermünde führt den Namen „Kindergruppe 

Edermünde“ und den Ortsteilnamen als Zusatz. 
 

(2) Die Kindergruppe Edermünde ist eine Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr von Kindern im 
Alter vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 10. Lebensjahr. Für die Aufnahme gilt § 5 Abs. 
4 entsprechend. Sie gestaltet ihre Aktivitäten als selbständige Abteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr nach der vom Gemeindevorstand der Edermünde beschlossenen Richtlinie für 
die Kinderfeuerwehr der Gemeinde Edermünde. 

 
(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Edermünde untersteht die Kindergruppe der Auf-

sicht durch den Gemeindebrandinspektor als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sich da-
zu des Leiters der Kindergruppe bedient. Der Leiter der Kindergruppe muss mindestens 18 
Jahre alt sein und die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung besitzen. Die Lei-
ter/-innen und Betreuerin/-innen sind ehrenamtlich für die Gemeinde tätig. Die Berufung er-
folgt nach § 21 Abs. 2 HGO. 
 

(4) Die mit der Betreuung der Kinderfeuerwehr befassten Personen sollen ein erweitertes poli-
zeiliches Führungszeugnis für ehrenamtlich Tätige gem. § 72 a SGB VIII vorlegen. 

 
 

Kommentiert [KF20]: Die 
Erweiterung der möglichen 
Aufgabenbereiche in § 10 
Abs. 3 steht im Zusammen-
hang mit den Sonderreglun-
gen für Angehörige der Alters- 
und Ehrenabteilung, wie diese 
vom Hess. Innenministerium, 
des Landesfeuerwehrverban-
des und der Unfallkasse 
Hessen im Jahre 2016 veröf-
fentlicht wurden. Die vor Ort 
relevanten Tätigkeiten wurden 
hier ergänzt. 

Kommentiert [KF21]: Auf-
grund der Verweisung in § 6 
Abs. 5 wird klargestellt, dass 
der Magist-
rat/Gemeindevorstand bzw. in 
dessen Auftrag der Stadt-
brandinspek-
tor/Gemeindebrandinspektor 
über die Aufnahme entschei-
det, was nunmehr auch für die 
Verlängerung der Zugehörig-
keit in der Jugendfeuerwehr 
bis max. zum 21. Lebensjahr 
gilt. Hintergrund der Verlänge-
rungsmöglichkeit ist zum 
einen die Erleichterung des 
Übertritts in die Einsatzabtei-
lung. Hierbei soll es sich um 
Einzelfälle handeln, die auf 
individuelle Verhältnisse der 
Betroffenen abstellt. Die 
Höchstgrenze von 21 Jahren 
orientiert sich hierbei an die 
Altersgrenze des Jugendstraf-
rechts 

Kommentiert [KF22]: Vor-
schlag der Verwaltung als 
Alternative zur Einführung 
einer Jugendordnung. Diese 
wäre neu zu fassen und durch 
den Gemeindevorstand zu 
beschließen. Hier wäre eine 
gesonderte Wahlversamm-
lung für die Jugendlichen 
vorzusehen und die dort 
erfolgte Wahl im Anschluss ... [2]

Kommentiert [KF23]: Also 
Ehrenbeamte analog GBI und 
Wehrführer 

Kommentiert [KF24]: Be-
gründung: besondere Verant-
wortung bei der Arbeit mit 
Jugendlichen und Kindern. 
Hinweis: Führungszeugnis 
wird dem Brandschutzsach-
bearbeiter der Verwaltung 
vorgelegt – das wird in Eder-... [3]

Kommentiert [KF25]: Re-
gelung analog der Jugend-
feuerwehr 

Kommentiert [KF26]: Also 
Ehrenbeamte analog GBI und 
Wehrführer 

Kommentiert [KF27]: Be-
gründung: besondere Verant-
wortung bei der Arbeit mit 
Jugendlichen und Kindern. 
Hinweis: Führungszeugnis 
wird dem Brandschutzsach-
bearbeiter der Verwaltung 
vorgelegt – das wird in Eder-... [4]
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§ 12 –  Gemeindebrandinspektor, erster und weiterer stellvertretender Gemeindebrandin-

spektor, Wehrführer, erster und weiterer stellvertretender Wehrführer 
 
(1) Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Edermünde ist der Gemeindebrandin-

spektor. 
 

(2) Der Gemeindebrandinspektor wird von den Angehörigen der Einsatzabteilungen gewählt. 
 
(3) Die Wahl findet anlässlich der gemeinsamen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 

Feuerwehr der Gemeinde Edermünde (§ 16) statt. 
 

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Edermünde angehört, persönlich geeignet ist, die erforderliche Fachkenntnis mittels 
der geforderten Lehrgänge (§ 7 Abs. 1 FwOVO) nachweisen kann und das 55. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Zudem sollen sie ihre Hauptwohnung in der Gemeinde Edermünde 
haben. 
 

(5) Der Gemeindebrandinspektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde Edermünde 
ernannt. Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Edermünde und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die ordnungsgemäße 
Ausrüstung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Brandbekämp-
fung zu sorgen und den Gemeindevorstand in allen Fragen des Brandschutzes und der All-
gemeinen Hilfe zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der stellvertretende 
Gemeindebrandinspektor, der Wehrführer und der Feuerwehrausschuss (die Feuerwehr-
ausschüsse) zu unterstützen. 
 

(6) Der erste stellvertretende Gemeindebrandinspektor hat den Gemeindebrandinspektor bei 
Verhinderung zu vertreten. 
 
Er wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung(en) gewählt. Hinsichtlich der Anforderun-
gen gilt Abs. 4 entsprechend. 
Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung statt, in der der Gemeinde-
brandinspektor gewählt wird. Anderenfalls hat der Gemeindevorstand nach Ablauf der 
Wahlzeit oder einem sonstigen Freiwerden der Stelle des stellvertretenden Gemeindebrand-
inspektors so rechtzeitig eine Versammlung der Angehörigen der Einsatzabteilung(en) ein-
zuberufen, dass binnen zwei Monaten nach Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertre-
tenden Gemeindebrandinspektors stattfinden kann. Der stellvertretende Gemeindebrandin-
spektor wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde Edermünde ernannt. 
 

(6a) Der Zweite stellvertretende Gemeindebrandinspektor kann den Gemeindebrandinspektor 
nur dann vertreten, wenn der Erste stellvertretende Gemeindebrandinspektor ebenfalls ver-
hindert ist.  

 
 Für die Wahl und die Anforderungen gilt Abs. 6 entsprechend. 
 
(7) Mit Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. bei verlängerter Zugehörigkeit nach § 10 Abs. 2 

HBKG, spätestens mit Vollendung des 65. Lebensjahres sind der Gemeindebrandinspektor 
und seine Stellvertreter durch den Gemeindevorstand zu verabschieden und aus dem Eh-
renbeamtenverhältnis wegen Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze zu entlassen. 
 

(8) Die Wehrführer führen die Freiwillige Feuerwehr in den Ortsteilen nach Weisung des Ge-
meindebrandinspektors. Der Wehrführer wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung 
der Ortsteilfeuerwehr gewählt. Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr angehört. Die Wahl des Wehrführers erfolgt in der Jahreshauptver-
sammlung der Freiwilligen Feuerwehr (§ 15). 
 

Kommentiert [KF28]: Die 
Absätze 4 und 7 regeln, dass 
entsprechend der Mustersat-
zung auch Personen nach 
Vollendung des 60. LJ Füh-
rungsfunktionen wahrnehmen 
können. Die bisherige Alters-
grenze von 55 Jahren entfällt. 
Beachten: Bei Erreichen der 
gesetzlichen Altersgrenze ist 
der GBI und ggf. Stellvertre-
tungen zwingend zu verab-
schieden. Hier kann es im 
Einzelfall vorkommen, dass 
die Wahlzeit von 5 Jahren 
(vgl. § 17) nicht ausgeschöpft 
wird. 

Kommentiert [KF29]: Vor-
schlag der Verwaltung, die 
Führungspositionen auf mehrere 
Personen aufzuteilen, damit hier 
eine Entlasung der Personen 
erfolgen kann. Sh. auch Abs. 9 a 
hinsichtlich der Wehrführung. 

Kommentiert [KF30]: Es 
wird gem. Mustersatzung 
geregelt, dass auch Personen 
nach Vollendung des 55. 
Lebensjahres Führungspositi-
onen warhnehmen können 
und keine Altersgrenze für die 
Wählbarkeit mehr enthalten 
ist. Allerdings sind die Perso-
nen zwingend bei Erreichen 
der gesetzlichen Altersgrenze 
zu verabschieden. 
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(9) Der Erste stellvertretende Wehrführer hat den Wehrführer im Verhinderungsfall zu vertre-
ten. Er wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung der Ortsteilfeuerwehr gewählt. Ge-
wählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr angehört. Hin-
sichtlich der Anforderungen gilt Abs. 4 entsprechend. Die Wahl des ersten stellvertretenden 
Wehrführers erfolgt in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr.  
 

(9a) Der Zweite stellvertretende Wehrführer kann den Wehrführer nur dann vertreten, wenn der 
Erste stellvertretende Wehrführer ebenfalls verhindert ist. 
 
Für die Wahl und die Anforderungen gilt Abs. 9 entsprechend 
 

(10)  Für den Wehrführer und die Stellvertreter gilt Abs. 5 Satz 1 und Abs. 7 entsprechend. 
 
 
§ 13 – Feuerwehrausschüsse 
 
(1) Zur Unterstützung und Beratung des Wehrführers bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wird in 

den Ortsteilen für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Edermünde jeweils ein Feuer-
wehrausschuss gebildet. 
 

(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Wehrführer als Vorsitzendem, den stellvertre-
tenden Wehrführern sowie aus Angehörigen der Einsatzabteilung(en), einem Vertreter der 
Ehren- und Altersabteilung und dem Jugendfeuerwehrwart des betreffenden Ortsteils und 
dem Leiter der Kindergruppe. 
 

(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der Ehren- und Altersabteilung 
und des Vertreters der Jugendfeuerwehr erfolgt jeweils in der Jahreshauptversammlung. 
Wahlberechtigt sind die Mitglieder der Einsatzabteilung, der Ehren- und Altersabteilung und 
der Jugendfeuerwehr für ihre jeweiligen Vertreter. 
 

(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein. Er hat den Feuer-
wehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte seiner Mitglieder schriftlich mit 
Begründung beantragt. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der Vorsitzende kann jedoch 
Angehörige der einzelnen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen zu 
Sitzungen einladen. Der Gemeindebrandinspektor und sein Stellvertreter haben das Recht, 
jederzeit an den Sitzungen teilzunehmen. Sitzungstermine sind ihnen rechtzeitig bekannt zu 
geben. Über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ist eine Niederschrift in Beschluss-
form zu fertigen. 

 
 
§ 14 - Wehrführerausschuss 
 
(1) Es wird ein Wehrführerausschuss gebildet, der aus dem Gemeindebrandinspektor, dem 

Stellvertreter, den Wehrführern und deren Stellvertreter sowie des Jugendfeuerwehrwartes 
der Gemeinde Edermünde sowie aus dem Leiter der Kindergruppe besteht und die Aufgabe 
hat, sämtliche Angelegenheiten des Brandschutzes und der Freiwilligen Feuerwehren der 
Gemeinde Edermünde zu koordinieren. Der Bürgermeister / die Bürgermeisterin und sein 
Vertreter / seine Vertreterin haben das Recht, jederzeit an den Sitzungen teilzunehmen. 
 

(2) Der Gemeindebrandinspektor beruft die Sitzungen des Wehrführerausschusses ein, die 
nicht öffentlich stattfinden. Er hat den Wehrführerausschuss zur Sitzung einzuberufen, wenn 
dies von mehr als der Hälfe der Mitglieder des Ausschusses schriftlich unter Angabe von 
Gründen beantragt wird. 

 
 

Kommentiert [KF31]: Er-
gänzung analog der Muster-
satzung. Die Regelung wurde 
auf Anregung aus der Praxis 
aufgenommen. 
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§ 15 – Jahreshauptversammlung 
 
(1) Unter Vorsitz des Wehrführers findet jährlich eine Jahreshauptversammlung der Ortseilfeu-

erwehren der Freiwilligen Feuerwehr Edermünde statt. 
 

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Wehrführer einberufen. Er hat einen Bericht über 
das abgelaufene Jahr zu erstatten. 
 

(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist einzuberufen, wenn dies min-
destens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung(en) schriftlich unter Angabe von 
Gründen verlangt. In diesem Fall ist sie innerhalb von zwei Wochen durchzuführen. 
§ 16 Abs. 3 bis 6 gilt entsprechend. 

 
 
§ 16 – Gemeinsame Jahreshauptversammlung 
 
(1) Unter dem Vorsitz des Gemeindebrandinspektors findet jährlich eine gemeinsame Jahres-

hauptversammlung aller Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Edermünde statt.  
 
Bei dieser Versammlung hat der Gemeindebrandinspektor einen Bericht über das abgelau-
fene Jahr zu erstatten. 
 

(2) Die gemeinsame Jahreshauptversammlung wird vom Gemeindebrandinspektor einberufen. 
Sie ist einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabtei-
lung(en) schriftlich unter der Angabe von Gründen verlangt. In diesem Fall ist sie innerhalb 
von zwei Wochen durchzuführen. 
 

(3) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung der gemeinsamen Jahreshauptversammlung sind den 
Feuerwehrangehörigen und dem Gemeindevorstand mindestens zwei Wochen vor der Ver-
sammlung schriftlich oder elektronisch bekannt zu geben. Zusätzlich wird auf die Versamm-
lung per Aushang im Feuerwehrgerätehaus hingewiesen. Im Fall des Abs. 2 verkürzt sich 
die Frist auf eine Woche. 
 

(4) Stimmberechtigt in der gemeinsamen Jahreshauptversammlung sind die Angehörigen der 
Einsatzabteilung und - mit Ausnahme der Wahl des Gemeindebrandinspektors, seines Ers-
ten und Zweiten Stellvertreters – die Angehörigen der Ehren- und Altersabteilung. § 13 Abs. 
3 bleibt unberührt. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Ver-
sammlung nach Ablauf von zwei Wochen, spätestens aber innerhalb von vier Wochen ein-
zuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzabtei-
lung beschlussfähig ist. 
 

(5) Beschlüsse der gemeinsamen Jahreshauptversammlung werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt auf entsprechenden Antrag im 
Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung geheim erfolgen soll.  
 

(6) Über die gemeinsame Jahreshauptversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen. Ein 
Schriftführer wird zu Beginn der Versammlung benannt. Dieser hat die Niederschrift zu er-
stellen und zusammen mit dem Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

 
 

Kommentiert [KF32]: An-
passung an die Mustersat-
zung. Bisher war ausschließ-
lich eine öffentliche Bekannt-
machung im Gemeindeblätt-
chen vorgesehen. 

Kommentiert [KF33]: Die-
se Regelung wurde neu 
hinzugefügt (Mustersatzung) 
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§ 17 - Wahlen  
 
(1) Die nach dem HBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden Wahlen werden von ei-

nem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige Versammlung bestimmt. 
 

(2) Die Wahlzeit für alle durch diese Satzung durch Wahl bestimmte Funktionen beträgt fünf 
Jahre. 
Sollte das 55. Lebensjahr bei der Wahl bereits vollendet worden sein, kann die Ernennung 
zunächst nur bis zum 60. Lebensjahr erfolgen. In diesem Zeitpunkt sind ein entsprechender 
Antrag und eine ärztliche Untersuchung notwendig, soweit die komplette Wahlzeit ausgeübt 
werden soll.  
Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zugehörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG spätes-
tens mit Vollendung des 65. Lebensjahres sind der Stadtbrandinspektor, der Gemeinde-
brandinspektor und seine Stellvertreter durch den Gemeindevorstand in diesem Zeitpunkt 
unabhängig von der Wahlzeit zu verabschieden. 
 

(3) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindestens zwei Wochen vorher 
schriftlich oder elektronisch durch Veröffentlichung im Bekanntmachungsorgan der Gemein-
de Edermünde zu verständigen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit der Versammlung gilt 
§ 16 Abs. 4 Satz 3 und 4 entsprechend. 
 

(4) Der Gemeindebrandinspektor, sein Erster und Zweiter Stellvertreter, die Wehrführer, die 
ersten und zweiten stellvertretenden Wehrführer, der Vertreter der Ehren- und Altersabtei-
lung für den Feuerwehrausschuss, der Jugendfeuerwehrwart der Gemeinde Edermünde 
bzw. die Jugendfeuerwehrwarte der Ortsteile werden einzeln nach Stimmenmehrheit ge-
wählt; § 55 Abs. 5 HGO gilt entsprechend. Stimmenhäufung und Stellvertretung sind nicht 
zulässig. 
Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als Mehr-
heitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat 
soviel Stimmen, wie sonstige Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In den 
Feuerwehrausschuss sind diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los. 
 

(5) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Abs. 4 Satz 1) kann durch 
Handzeichen gewählt werden, falls sich aus den Reihen der Wahlberechtigten kein Wider-
spruch erhebt. 
 

(6) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. § 16 Abs. 3 S. 2 und 3 gilt ent-
sprechend. Die Niederschrift über die Wahl des Gemeindebrandinspektors, seines Ersten 
und Zweiten Stellvertreters, der Wehrführer und der stellvertretenden Wehrführer ist inner-
halb einer Woche nach der Wahl dem Bürgermeister zur Vorlage an den Gemeindevorstand 
zu übergeben. 

 
 
§ 18 – Feuerwehrvereinigungen 
 
Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren können sich zu privatrechtlichen Vereinen oder 
Verbänden zusammenschließen. Die Gemeinde unterstützt Vereinigungen der Feuerwehran-
gehörigen nach Maßgabe des Haushalts. 
 
 

Kommentiert [KF34]: Auf-
grund der Änderungen hin-
sichtlich der Wählbarkeit ist es 
geboten, die generelle Wahl-
zeit von 5 Jahre im Einzelfall 
zu modifizieren. 

Kommentiert [KF35]: Sh 
auch Kommentar zu § 16 Abs. 
3 
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§ 19 - Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Vollendung ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Edermünde vom 
11.09.2012 außer Kraft. 
 
 
 
ausgefertigt:  
 
Edermünde, _____________ 
 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Edermünde 
 
 (Siegel) 
 
Thomas Petrich 
- Bürgermeister - 
 
 



Seite 4: [1] Kommentiert [KF17]   Karin Freitag   31.05.2023 13:08:00 

Die Ermahnung ist zu dokumentieren und über den schriftlichen Verweis ist eine Niederschrift zu ferti-
gen und dem Betroffen eine Durchschrift auszuhändigen. Hiermit werden Voraussetzungen für einen 
Ausschluss gem. § 8 Abs. 4 eingehalten. Dies dient dem Nachweis und der Dokumentation. Diese 
Erfordernisse leiten sich aus aktuellen gerichtlichen Verfahren ab. Die Ermahnung kann unter Beteili-
gung des Wehrführers erfolgen. 8 Stand: 23.05.2019 Die Erweiterung der Ordnungsmaßnahmen in § 
8 Abs. 1 stellt sowohl eine Konkretisierung dar, hat aber auch eine Appellfunktion gegenüber den Ein-
satzkräften. 
 

Seite 5: [2] Kommentiert [KF22]   Karin Freitag   25.03.2024 11:55:00 

Vorschlag der Verwaltung als Alternative zur Einführung einer Jugendordnung. Diese wäre neu zu 
fassen und durch den Gemeindevorstand zu beschließen. Hier wäre eine gesonderte Wahlversamm-
lung für die Jugendlichen vorzusehen und die dort erfolgte Wahl im Anschluss durch die JHV der Feu-
erwehr zu bestätigen. Dieses Vorgehen wäre mit einem höheren Mehraufwand verbunden. 
 

Seite 5: [3] Kommentiert [KF24]   Karin Freitag   31.05.2023 13:25:00 

Begründung: besondere Verantwortung bei der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern. 
Hinweis: Führungszeugnis wird dem Brandschutzsachbearbeiter der Verwaltung vorgelegt – das wird 
in Edermünde auch schon so gehandhabt  
 

Seite 5: [4] Kommentiert [KF27]   Karin Freitag   31.05.2023 13:25:00 

Begründung: besondere Verantwortung bei der Arbeit mit Jugendlichen und Kindern. 
Hinweis: Führungszeugnis wird dem Brandschutzsachbearbeiter der Verwaltung vorgelegt – das wird 
in Edermünde auch schon so gehandhabt 
 

 




